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Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Meerbusch 
 

vom 08.07.2002 
 
G e b ü h r e n t a r i f *1 
 
lfd. Nr.  Gegenstand Gebühr 
     EURO 
A Allgemeiner Teil 
 
1. Fotokopien und Ausdrucke 
 
 a) Fotokopien und Ausdrucke bis zu DIN A4  
  für die ersten 10 Seiten jeweils   0,70 
  b) ab der 11. Seite jeweils   0,35 
  c) bis DIN A 3 jede Seite   0,80 
  d) Farbkopien und-ausdrucke im Format DIN A4   0,90 
  e) Farbkopien und-ausdrucke im Format DIN A3    1,00 
 f)  Für individuell zusammengestellte Auszüge aus Schriftstücken oder 

Dateien wird eine Gebühr nach Zeitaufwand erhoben, die bei 
durchschnittlicher Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt wird 

    je angefangene 15 Minuten   10,00 
 
2. Plots  

 
  a) DIN A4   7,50 
  b) DIN A3   8,50 
  c) DIN A2   10,50 
  d) DIN A1   12,50 
  e) DIN A0    14,50 
  f) >DIN A0  (k= geplottete Fläche in m²)  k x 14,50 
  g) Für farbige Ausdrucke per Plotter wird jeweils die 
  doppelte Gebühr erhoben  
 
3. Individuelle Bereitstellung von Dateien per E-Mail oder Datenträger 
 je angefangene 10 Minuten 8,00 
 
4. Druck von Leistungsverzeichnissen und anderer 
 Unterlagen bei öffentlichen und EU-weiten Ausschreibungen 
 je Seite  0,35 
 
5. a) Beglaubigungen von Unterschriften und Handzeichen   3,00 
 
 b) Beglaubigungen von Schriftstücken,  
  Zeichnungen und Plänen 
  je Stück  5,00 
  
 a) und b)  
  bei mehrfachen Beglaubigungen derselben Vorlage ermäßigt sich  
  die Gebühr ab der zweiten Beglaubigung um 50% 
 
6. a) Genehmigungen, Erlaubnisse, Bescheide, Ausnahmebewilligungen und  
  Bescheinigungen, Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten und Bau- 
  leitungen, soweit nicht eine andere Gebühr oder Gebührenfreiheit  
  vorgeschrieben ist 
  je angefangene halbe Stunde 25,00 

                                                                                                                                                                            
*1  vom 1. Januar 2014 an geltende Fassung entsprechend der II. Änderung vom 20. Dezember 2013 - 20.02.01-02 
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 b) wie vor, jedoch einschließlich Einsatz eines PKW 
  je angefangene halbe Stunde 30,00 
 
7.  Leistungen, für die keine andere Tarifstelle vorgesehen ist 
  je angefangene halbe Stunde 25,00 
 
8.  Erteilung einer neutralen Antwort bei Melderegisteranfragen2 
  - wenn bei Anfragen an das Melderegister keine oder mehrere Per- 
  sonen gefunden werden oder eine Auskunftssperre, ein bedingter  
  Sperrvermerk oder sonstige schutzwürdige Interessen der Auskunft 
  entgegenstehen 
  je Anfrage 
  - bei beantragter einfacher Melderegisterauskunft 11,00 
    oder 
  - bei beantragter erweiterter Melderegisterauskunft 15,00 
 
 
B  Besonderer Teil 
 
04.  Planen und Bauen 
 
04.63  Bauaufsicht  
 
04.63.1 Akteneinsicht in die Haus- bzw. Bauakte 
  je angefangene halbe Stunde 18,50 
 
06.  Grundstücke und Vermessung 
 
06.23  Grundstücke 
 
06.23.1 Erteilung von Vorrangseinräumungen und Löschungsbewilligungen,  
  Freigabeerklärungen und sonstigen Erklärungen für das Grundbuch  
  je angefangene halbe Stunde  25,00 
06.62  Vermessung 
 
06.62.1 Erteilung von Negativattesten gem. §§ 24 und 25 Baugesetzbuch (BauGB) 25,00 
 
06.62.2.1 Auszüge in digitaler Form bis zu einer Größe 
  von 250m x 500m (reale Fläche) 150.00 
06.62.2.2 Auszüge in digitaler Form je angefangene Größe  
  von 250m x 500m (reale Fläche) 100,00 
06.62.2.3 Auszüge in analoger Form 
  Plot Rahmenkarte 150,00 
06.62.2.4 Auszüge in analoger Form 
  DIN A2 Kopie  100,00 
06.62.2.5 Auszüge in analoger Form  
  DIN A3 Kopie  50,00 
06.62.2.6 Auszüge in analoger Form 
  DIN A4 Kopie  25,00 
 
08.  Finanzen 
 
08.21.  Zahlungsabwicklung 
 
08.21.1 Auszug aus dem Kassenkonto für ein Haushaltsjahr 

                                                                                                                                                                            
2 Lfd. Nr. 8 eingefügt durch III. Änderungssatzung vom 13. November 2023 
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  je Stück  4,00  
 
08.21.2 Erteilung von Löschungsbewilligungen und sonstigen 
  Erklärungen für das Grundbuch  
  je angefangene halbe Stunde 25,00 
 
 
 
08.22.  Steuerwesen 
 
08.22.1 Zweitausfertigung eines Abgabenbescheides 
  je Seite  4,00 
 


